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Hofkirchen i.M., 15.07.2022 

Zahl: Gem 207-06/3-2022 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 94 (6) der Oö.Gemeindeordnung 1990 idgF wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in sei-

ner am 01.06.2022 abgehaltenen Sitzung nachstehende die Öffentlichkeit berührende Beschlüsse ge-

fasst hat. 

Änderung Nr.98 des Flächenwidmungsplanes hinsichtlich der Parzellen 5035, 5036, 5037, 5038, 

5039, 5040, 5041, 5042, 5043 und 5044, jeweils KG Hofkirchen i.M. im Ausmaß von ca. 14.000 m² 

von Grünland (Bauerwartungsland gemischtes Wohngebiet) in Bauland Wohngebiet; Einleitung 

des Verfahrens. 

Es wurde einstimmig beschlossen, das Verfahren Nr.98 zur Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr.3 

hinsichtlich der Parzellen 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043 und 5044, jeweils KG 

Hofkirchen i.M. im Ausmaß von ca. 14.000 m² von Grünland (Bauerwartungsland gemischtes Wohnge-

biet) in Bauland Wohngebiet sowie die notwendige geringfügige Anpassung des Örtlichen Entwick-

lungskonzeptes Nr.1 einzuleiten. 

 
 

Erlassung einer Abfallordnung; Beschlussfassung. 

Die Abfallordnung für die Marktgemeinde Hofkirchen i.M. wurde vom Gemeinderat einstimmig 

beschlossen. Die Verordnung ist unter www.hofkirchen.at auf der Amtstafel im Bereich Verord-

nungen online.  
 

Ausstattung für die Ganztagesschulen Volksschule und Mittelschule Hofkirchen i.M. – Ausstat-

tung und Zaunanlage; Beschlussfassung. 

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, das Projekt für die Ausstattung der Volks- und Mit-

telschule sowie Zaunanlagen (Außenspielflächen) entsprechend der Finanzierungsdarstellung bzw. 

dem vom Land nach Prüfung festgestellten Finanzierungsplan zu genehmigen.  
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Freibad Hofkirchen i.M.– Ermäßigter Tarif für Familien mit geringem Einkommen; Beschluss-

fassung 

Vom Gemeinderat wurde einstimmig ein ermäßigter Tarif für Geringverdiener für Jahreskarten von 

Einzelpersonen bzw. Familienkarten beschlossen: 

Erwachsene ab 15 Jahren = Ermäßigter Tarif für Schüler, Studenten, Präsenzdiener, Zivildiener 

d.h. Normaltarif mit 43,50 € = ermäßigter Tarif mit 33,00 € 

Familienkarte = Ermäßigter Tarif für Alleinerzieher 

d.h. Normaltarif mit 87,00 € =ermäßigter Tarif mit 54,50 € 

Das Familieneinkommen unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz kann dem Gemeindeamt nachge-

wiesen werden um in den Anspruch einer Familienkarten für Geringverdiener zu kommen. Hier 

kann auch gleich die Eintrittskarte erworben werden. 

Das Einkommen muss unter dem aktuell geltenden Ausgleichszulagenrichtsatz liegen, die für das 

Jahr 2022 wie folgt gelten: 

Einzelpersonen ...........................................................  1.030,40 € 

Ehepartner  .................................................................. 1.625,71 € 

Erhöhung pro Kind ohne Einkommen ........................... 159,00 € 

 

Antrag auf Verkauf des öffentlichen Gutes zwischen der Häusern Niederranna 11 und Nieder-

ranna 12; Beschlussfassung. 

Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, dass die Zufahrt zum Haus Niederranna 11 bzw. der 

öffentliche Teil zwischen den Häusern Niederranna 11 und Niederranna 12 aus dem Grundstück 

Nr.2717/2, KG. Marsbach im Ausmaß von ca. 41 m² um 28 € pro Quadratmeter nach Vermessung 

und Feststellung des konkreten Ausmaßes an die Besitzer des Hauses Niederranna 11 verkauft wird.  

 

Stromliefervertrag vom 01.01.2023 bis 31.12.2024; Vergabe  

Die Vergabe des Stromliefervertrages vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 wurde einstimmig an den 

Erstgereihten und Billigstbieter, die EnergieAG aus OÖ vergeben.  

 

ABA und WVA Hofkirchen i.M., Leitungsinformationssystem BA 15 – Fördervertrag; Annahme. 

Die Annahmeerklärung zum Fördervertrag C005714, BA 15 LIS Zone A und WVA an die Kom-

munalkredit Public Consulting GmbH wurde einstimmig angenommen. 

 

ABA, Ausbau Ortsnetz BA 19 – Fördervertrag; Annahme. 

Die Annahmeerklärung zum Fördervertrag C005001, BA 19 Erweiterung Hofkirchen i.M. und 

Emmerstorf an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH wurde einstimmig angenommen. 

 

ABA Hofkirchen i.M., Leitungsinformationssystem BA 20 – Fördervertrag; Annahme. 

Die Annahmeerklärung zum Fördervertrag C005716, BA 20 LIS Zone B und WVA an die Kom-

munalkredit Public Consulting GmbH wurde einstimmig angenommen. 
 

Der Bürgermeister: 

 
Martin Raab 

Angeschlagen am 18.07.2022 

Abgenommen am 02.08.2022 


